
VropositionsdeKret.

Mir Milyelm von Gottes Onaden Fiönig von H'reußen etc.
entbieten Unseren zum Provinzial-Landtageversammelten Ständen der NheinprovinzUnseren gnädigsten
M'iiß und lassen ihnen folgendeProvositione»zur Berathung und Erledigung zugehen:

, 1- Obwohl Unsere getreue» Stände Bedenken getragen haben, derjenigen Eiin'ichtnng des Vereinigung der Be-
^heiuischcnBezirksstraßen,oescns,welche in dem ihnen im vorigenJahre vorgelegtenEntwürfe eines zirtistraßen-Fonds zu
^egulcitius,betreffend die Vcrcinignngder in der Rheinprouinzbestehenden Vezirksstraßcnfonds zu einem einem Prmnnzial-
^rovinzialstraßenfonds, in Vorschlaggebracht ist, ihre Zustimmungzu ertheilen, so erachten Wir doch ftrnßm-Fonds,
"e Umgestaltungdes Bezirksstraßenwesensin der angegebenen Richtungfür geböte», um das segens¬
reiche Fortbestehen dieses Instituts auf die Dauer zu sichern, und die im Lauf der Zeithcrvorgctreteuc.
ungleichmäßige Belastung der einzelnen Theile der Provinz in billigem Maße zu beseitigen. Demnach
!^ „ ?' ^'^' unseren getreuen Ständen den gedachte»Ncgulativ-Entwnrf »ebst Motiven zur abermalige»
Prüfung und Beschlußfassung hiermit überweisen.

2. Nachdem durch den am^20. März d. I. in den: Akademie-Gebäudezu Düsseldorf aus- Vtändehau«.
gebrochenenBrand auch der nördliche Schloßflügel, welcher die zu den ständische»Versammlungen
glimmten Räumlichkeiten enthielt, zerstört worden ist, werde,: Unsere getreuen Stände über den
^lcderaufbau des letzteren oder den Bau eines eigenen Ständchauscs Beschluß zn fassen haben. Unser
Nommissariuswird ihnen hierüber nähere Mittheilungen machen.
^ A. Dem Antrage Unserer getreuenStände entsprechend, haben Wir das Regulativ für die Organisationder Ver°
T^gauisatiou der Verwaltung des proviuzialstäudischeu Vermögensund der provinzialständischcn An- waltung des provin-
Nalte» in der Rhcinprovinzdurch Uusercn Erlaß vom 27. September v. I. genehmigt 'Zn GemäßheitMlflandischen Vermo¬
os 8- w desselben werden nuumchr UnseregetreuenStände den Uebergang der i» der Provinz vor ?"^^^ ^°""'°
fundenen, dazu geeigneten Fonds, Institute u»d Stiftungen in die nach dem Regulativ zu ordnende ' ^
Nandischc Verwaltung durch besondere im Einverständnissemit der Staats-Regierung aufzustellende
Reglements zu ordnen haben. Die von dem Provinzial^Vcrwaltuiigsrathevorbereitete»Entwürfe zu
Elchen Reglements werden Unsere» getreuenStänden zur Veschlußnahme vorgelegtwerden.

4. Zu den der Provinz 'angchörigenBezirks-Kommissionen für die klassifizirte Einkommen-Nezirkö-Konmwswnen
Neuer haben U»serc getreuen Stände neue Mitglieder und Stellvertreter in Gemäßhcitdes 8, 24 des M' die tlassificirte
Gesetzes vom 1. Mai 1851 zu wählen. Hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen Bezirks-Kommissionencnntommensteuer.
äu wählenden Mitglieder und Stellvertreter, sowie hinsichtlichder übrigen bei den Wahlen zu beobach¬
tenden Momente beweudet es bei den Vorschriften,nach welchen die früheren Wähle» stattgcfund,-
^ben, und werden Unseren getreuen Ständen die Nachweisungcnder cinkonunensteuerpflichtigen Ei
wohnerder einzelnen Bezirke durch Unseren Kommissarius mitgetheiltwerden.
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